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Alle Angaben beruhen auf uns überlassenen Unterlagen, für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Die 

Weitergabe von Informationen aus diesem Exposé an Dritte ist unzulässig. Besichtigungen können nur über unser Büro erfolgen.
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Newsletter 04/2010 (bei Rückfragen bitte angeben)

Ihr Ansprechpartner:

Stephan Hartmann

Herrgottsberg 3

86391 Stadtbergen

Telefon 0821/5434-700

Telefax 0821/5434-701

E-Mail: eigenheim@wohnfinanz.de

Erbbaurecht

Immobilienkauf mal anders
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Mit Erbbaurecht 
Kaufpreis sparen 
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§§§ Erbbaurecht ist ein zeitlich begrenztes 

Recht, auf einem fremden Grundstück ein 

Gebäude zu errichten und zu nutzen. Grundlage 

ist ein Erbaurechtsvertrag, der in der Regel 

über 50, 60 oder 99 Jahre abgeschlossen wird. 

Als Entgelt für die Nutzung des Grundstückes 

ist ein Erbbauzins zu entrichten. Dieser 

Erbbauzins kann einmalig oder jährlich gezahlt 

werden. Das Erbbaurecht wird in Abteilung II 

des Grundbuchs eingetragen und darf 

ausschließlich an erster Rangstelle stehen. 

Zusätzlich wird ein besonderes Grundbuch-

blatt, ein Erbbaugrundbuch, angelegt, das auch 

mit Grundpfandrechten belastet werden kann.

Was ist 
Erbbau-

recht? 


